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NÄCHSTES THEMA:

Hauskauf und -verkauf
Beim Leserforum geht es am
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr
um den Erwerb und die Ver-
äußerung einer Immobilie. Die
Grundlage für Verhandlungen
bietet das Wertgutachten eines
Sachverständigen. Wie beginnt
man dieses Vorhaben? Wo gibt
es sachkundigen Rat? Sind Mak-
ler und Notar unbedingt not-
wendig? Mit welchen Kosten
muss man generell rechnen?
Fragen beantworten Rechtsan-
walt Christian Gobst vom Ver-
band Haus & Grund, Jörg Hoff-
mann von der Saalesparkasse,
Iris Matschke von der LBS Ost-
deutsche Landesbausparkasse
sowie Notar Ludwig Schlereth.

Rufen Sie an: 0345/560 82 18,
-5 60 80 19 und -560 83 13

MZ-FORUM

WerhatAnspruchaufUnterhalt?
LESERFORUM Fachanwältinnen erklären, welche Rechte Kinder, Jugendliche und Ex-Partner haben.

Hanna F., Merseburg: Der Vater
meines Kindes möchte die Vater-
schaft nicht anerkennen. Angenom-
men, ich würde jetzt ein Vater-
schaftsverfahren führen, müsste der
Vater dann auch Unterhalt zahlen?
Antwort: Ja, Sie können sogar be-
antragen, die beiden Verfahren auf
Feststellen der Vaterschaft und die
Unterhaltsfrage, zu einem Verfah-
ren zu verbinden. Mit der Feststel-
lung der Vaterschaft würde das Ge-
richt zugleich den Anspruch auf
Unterhalt entscheiden. Der Vorteil
dabei ist, dass Sie in dem Fall nicht
zwei verschiedene Verfahren füh-
ren müssen.

Katrin H., Bitterfeld-Wolfen: Ich
lebe vom leiblichen Vater meiner bei-
den Söhne getrennt. Wir waren nicht
verheiratet. Die Kinder sind zwei
und drei Jahre alt und leben bei mir.
Ich zahle dem Vater das halbe Kin-
dergeld, da die beiden Kinder auch
ab und zu bei ihm sind. Ist das so
richtig?
Antwort: Das Kindergeld steht
demjenigen zu, bei dem die Kinder
leben, also Ihnen. Außerdem könn-
ten Sie Kindesunterhalt gegenüber
dem Vater geltend machen.

Manuela H., Burgenlandkreis:
Mein geistig behindertes Kind ist
17 Jahre alt und geht noch zur Schu-
le. Muss der Vater noch Unterhalt
zahlen, wenn unser Kind im nächs-
ten Jahr 18 Jahre alt wird und weiter
die Schule besucht?
Antwort: Unterhalt steht weiter
zu. Ab Volljährigkeit des Kindes
sind beide Eltern barunterhalts-
pflichtig und haften im Verhältnis
ihrer Einkünfte. Da Sie als Mutter
aufgrund der geistigen Behinde-
rung Ihres Kindes einen erhöhten
Betreuungsaufwand haben, kann
sich daraus eine höhere Haftungs-
quote des Vaters ergeben. Dies er-
fordert jedoch eine Einzelfallprü-
fung. Anwaltliche Hilfe ist anzura-
ten.

Bernd O., Zeitz:Wieso muss ich das
Geld für den Unterhalt meiner Toch-
ter auf das Konto meiner Ex-Frau
einzahlen?
Antwort: Die Unterhaltsberechtig-
te kann frei wählen, auf welches
Konto sie den Unterhalt gezahlt ha-
ben möchte.

Jan H., Weißenfels: Bin ich ver-
pflichtet, der Mutter über meine Ein-
kommensverhältnisse Auskunft zu
geben? Es geht um den Unterhalt für
unser gemeinsames Kind, das bei
der Mutter lebt.
Antwort: Grundsätzlich sind Un-
terhaltspflichtige alle zwei Jahre
verpflichtet, Auskunft über ihr Ein-
kommen zu erteilen. Das begrün-
det sich in dem Auskunftsan-
spruch, den die Kindesmutter
grundsätzlich alle zwei Jahre hat
und der im § 1605 Bürgerliches Ge-
setzbuch geregelt ist. Übrigens
müssen Kinder ab Volljährigkeit
den Unterhalt gegenüber ihren El-
tern selbst geltend machen.

Torsten P., Harzkreis: Können Sie
mir bitte sagen, wie hoch der Selbst-
behalt bei der Kinder-Unterhaltszah-
lung ist?
Antwort: Dabei handelt es sich um
den notwendigen Selbstbehalt (Ei-
genbedarf) gegenüber minderjäh-
rigen Kindern und gegenüber voll-
jährigen unverheirateten Kindern
bis zur Vollendung des 21. Lebens-
jahres, die im Haushalt der Eltern
oder eines Elternteils leben und
sich in der allgemeinen Schulaus-
bildung befinden. Bei einem nicht
erwerbstätigen Unterhaltspflichti-
gen beträgt der Selbstbehalt mo-
natlich 880 Euro, bei einem er-
werbstätigen Unterhaltspflichtigen
beläuft sich der Selbstbehalt auf
monatlich 1 080 Euro.

Christine M., Dessau-Roßlau: Wir
sind zwar verheiratet, leben aber seit
18 Jahren getrennt. Ich beziehe eine

Nettorente von 333 Euro. Mein
Mann ist aufgrund des Getrennt-
seins und einem entsprechenden Ti-
tel verpflichtet, an mich 620 Euro
Unterhalt zu zahlen. Diese Unter-
haltszahlung basiert auf seiner frü-
her niedrigeren Rente, die inzwi-
schen aber netto 1 725 Euro beträgt.
Steht mir jetzt nicht mehr Unterhalt
zu?
Antwort: Da nach Ihrer Schilde-
rung das Einkommen Ihres von Ih-
nen getrenntlebenden Ehegatten
gestiegen ist, könnte ein höherer
Unterhaltsanspruch die Folge sein.
Den müssten Sie gegenüber Ihrem
Mann geltend machen. Berechnet
nach dem Halbteilungsgrundsatz
könnte sich die Unterhaltszahlung
auf 696 Euro erhöhen. Bedenken
Sie aber: Falls Ihr Mann in Anbe-
tracht dessen eine Scheidung auf
den Weg bringen sollte, droht Ih-
nen als Nachteil der Wegfall der
eventuellenWitwenrente. Anderer-
seits könnte sich Ihre eigene Rente
dann durch die Entscheidung zum
Versorgungsausgleich erhöhen. In-
sofern sollten Sie die Risiken Ihrer
Handlungen gegenüber den Vortei-
len abwägen.

Bernd M., Halle: Ich bin von mei-
ner Frau getrennt, unser 13-Jähriger
Sohn lebt bei mir. Seine Mutter zahlt
nicht mal den Mindestunterhalt und
begründet es damit, dass sie nur
1 300 Euro ver-
dient. Was tun?
Antwort: Da
Ihr Sohn bei Ih-
nen lebt, haben
Sie Anspruch
auf die Unter-
haltszahlung.
Diesen müssen
Sie bei Ihrer Ex-Partnerin geltend
machen, das heißt, sie zur Zahlung
auffordern. Beachten Sie: Gegen-
über einem minderjährigen Kind
besteht eine sogenannte erhöhte
Erwerbsobliegenheitspflicht. Das
heißt, die Mutter muss alles dafür
unternehmen, um den Mindestun-
terhalt laut Düsseldorfer Tabelle si-
cherzustellen. Reicht ihr Verdienst
dafür nicht aus, könnte sie bei-
spielsweise noch einen Nebenjob
annehmen oder sich um einen hö-
heren Verdienst bemühen.

Daniel K., Naumburg:Meine Toch-
ter studiert im fünften Semester. Bis
zu welchem Alter hat ein Kind An-
spruch auf Unterhaltszahlung?
Antwort: Für den Unterhalt für
Kinder gibt es keine Altersbegren-
zung, sondern er ist geschuldet,
wenn sich ein Kind in der Ausbil-
dung befindet. Für diese Zeit muss
in der Regel Unterhalt entspre-
chend den Einkommensverhältnis-
sen gezahlt werden. Danach gilt ei-
ne Übergangsfrist für die Stellen-
suche, für die je nach Oberlandes-

gericht drei bis sechs Monate ein-
geräumt wird, und während der
weiter Unterhalt zu zahlen ist, so-
fern das Kind noch keine Stelle ge-
funden hat. Im Gegenzug hat das
Kind die Verpflichtung, die Ausbil-
dung zielstrebig durchzuführen.

Jens L., Saalekreis: Ich zahle Un-
terhalt für zwei Kinder aus zwei Be-
ziehungen. Der ältere Junge ist
17 Jahre, zu ihm und der Mutter hab
ich keinerlei Beziehung mehr und

auch keine
Adresse. Wie ist
das, wenn er in
die Lehre geht?
Das hat doch si-
cherlich Auswir-
kungen auf die
Unterhaltshöhe?
Antwort: Um

die Adresse Ihres Sohnes bezie-
hungsweise der Mutter zu erhal-
ten, wird man Ihnen beim Einwoh-
nermeldeamt helfen. Sie sollten
Kontakt zur Mutter aufnehmen
und fragen, wie es mit dem Sohn
weitergeht und Auskunft darüber
verlangen, ob er ein Ausbildungs-
entgelt bekommt. Dieses Geld
wird - bis zum 18. Lebensjahr des
Azubis zur Hälfte und ab Volljäh-
rigkeit voll - gekürzt um ausbil-
dungsbedingte Aufwendungen auf
den Unterhaltsbedarf angerechnet.
Beachten Sie außerdem: Wenn Ihr
Sohn volljährig wird, sind grund-
sätzlich beide Eltern barunterhalts-
pflichtig. Dann sollten Sie tätig
werden und eine Abänderung des
Unterhaltstitels erwirken.

Ralph W., Eisleben: Ich habe mich
in einer Jugendamtsurkunde gegen-
über meinem minderjährigen Sohn
zum Unterhalt verpflichtet. Er ist
jetzt 18 Jahre alt geworden. Ändert
sich der Unterhalt?
Antwort: Die Jugendamtsurkunde
läuft weiter fort, wenn darin keine

Begrenzung auf den 18. Geburtstag
festgeschrieben steht. Wie Sie mit-
teilen, ist das nicht der Fall. Wollen
Sie den Kindesunterhalt nicht
mehr nach der Jugendamtsurkun-
de zahlen, müssen Sie aktiv wer-
den und die Urkunde abändern las-
sen. Voraussetzung ist erstens,
dass Sie Ihren Sohn schriftlich auf-
fordern, auf die Vollstreckung aus
der Jugendamtsurkunde zu ver-
zichten und dies Ihnen gegenüber
schriftlich zu erklären. Zweitens
sollten Sie die Mutter des Kindes
zur Auskunft über deren Verdienst
auffordern. Auf dieser Grundlage
kann der Kindesunterhalt neu be-
rechnet werden.

Holger W., Freyburg: Ich bin aus
den neuen Bundesländern zurück
hierher gezogen und habe noch kei-
ne Arbeit gefunden. Für meinen
achtjährigen
Sohn zahle ich
Unterhalt, kom-
me aber jetzt fi-
nanziell in
Schwierigkeiten.
Wie verhält sich
das mit dem Un-
terhaltsvorschuss?
Antwort: In diesem Fall hat die
Kindsmutter das Recht, einen soge-
nannten Unterhaltsvorschuss beim
Jugendamt zu beantragen. Das
Geld kann das Jugendamt später
gegebenenfalls vom Kindesvater,
also von Ihnen, zurückfordern. Der
Unterhaltsvorschuss wird für Kin-
der bis zur Vollendung des zwölf-
ten Lebensjahres gezahlt, wenn sie
bei einem alleinerziehenden El-
ternteil leben, für die Dauer von
maximal 72 Monaten. Gegenüber
minderjährigen Kindern besteht
jedoch eine erhöhte Erwerbsoblie-
genheit.

Regina L., Burgenlandkreis: Wir
sind seit 20 Jahren verheiratet und

leben jetzt in Trennung. Ich bekom-
me 300 Euro Trennungsunterhalt.
Mein Mann verdient deutlich mehr
als ich. Wie sieht das nach unserer
Scheidung mit nachehelichem Un-
terhalt für mich aus? Wovon hängt
eine Zahlung ab?
Antwort: Bis zur Rechtskraft Ihrer
Scheidung erhalten Sie den Tren-
nungsunterhalt. Ob Sie danach An-
spruch auf den nachehelichen Un-
terhalt haben, hängt davon ab, ob
der Einkommensunterschied ganz
oder teilweise auf sogenannten
ehebedingten Nachteilen beruht.
Dies könnte bei einer Ehedauer von
20 Jahren durchaus der Fall sein.
Allerdings liegt es im Ermessen
des Gerichts, ob und wie lange Ih-
nen ein nachehelicher Unterhalt
zugesprochen wird. Unseren Er-
fahrungen nach könnte bei Ihnen
ein Unterhaltsanspruch einige Jah-

re bestehen.
Durchsetzen
können Sie den
nachehelichen
Unterhalt mit
anwaltlicher
Hilfe, falls Sie
sich mit Ihrem

Partner nicht einigen können. Bitte
bedenken Sie, dass Sie den nach-
ehelichen Unterhalt gesondert gel-
tend machen müssen.

Gerd L., Saalekreis: Meine Mutter
lebt im Heim. Könnte es sein, dass
ich für ihren Unterhalt aufkommen
muss und das Heim auf meine Rente
und mein Vermögen zugreift? Ich be-
ziehe eine monatliche Bruttorente
von 1 300 Euro. Mein Vermögen be-
läuft sich auf rund 60 000 Euro.
Antwort: In Ihrem Fall geht es um
den Elternunterhalt. Beim Eltern-
unterhalt beträgt der Selbstbehalt
1 800 Euro. Bis zu dieser Höhe ist
Ihr Einkommen als Eigenbedarf
pro Monat geschützt. Da Ihre Rente
unter dieser Summe liegt, brau-
chen Sie davon keinen Unterhalt
für Ihre Mutter zu zahlen. Bei dem
Vermögen wird davon ausgegan-
gen, dass jeder zusätzlich für die
Alterssicherung Vermögen zurück-
legen darf. In welcher Höhe dies
„zugriffsfrei“ für den Elternunter-
halt bleibt, muss im Einzelfall er-
mittelt werden. Die Rechtspre-
chung geht davon aus, dass jeder
monatlich fünf Prozent seines mo-
natlichen Einkommens als Alters-
vorsorge zurücklegen kann und
dieser Betrag anrechnungsfrei
bleibt. Die Erfahrungswerte an-
waltlicher Tätigkeit besagen, dass
Ihr Vermögen von 60 000 Euro da-
runter fällt, also nicht für den El-
ternunterhalt verwendet werden
muss. Sollte das Heim dennoch Un-
terhaltsansprüche für Ihre Mutter
an Sie stellen, wäre anwaltliche
Hilfe empfehlenswert.

Kornelia Noack und Dorothea Reinert
notierten Fragen und Antworten.

ALLTAGSHILFE In jederWoche gibt das Ratgeber-TeamLesernGelegenheit, Fachleuten zu jeweils einemThemaFragen zu stellen.
Die interessantesten Fragenwerden immermontags an dieser Stelle veröffentlicht.

URTEIL 2

Leistungenim
Freiwilligen-Jahr
Der Anspruch auf Kindesunterhalt
bleibt auch während eines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres (FSJ) beste-
hen. Das erklärt die Arbeitsge-
meinschaft Familienrecht im Deut-
schen Anwaltverein (DAV) und be-
zieht sich auf ein Urteil vor dem
Oberlandesgericht Hamm.
Eine junge Frau hatte für die Zeit

ihres FSJs von ihrem Vater einen
monatlichen Kindesunterhalt in
Höhe von 149 Euro verlangt. Sie
machte das Freiwillige Soziale Jahr
in einem Krankenhaus und bekam
dort im Monat 370 Euro. Der Vater
wollte das Geld nicht bezahlen:
Während des FSJs bestehe kein An-
spruch auf Kindesunterhalt, argu-
mentierte er. Das Gericht gab der
Tochter Recht. Ein FSJ stelle einen
Ausbildungsschritt dar. Ziel sei es,
soziale, kulturelle und interkultu-
relle Kompetenzen zu erwerben.
Außerdem gehe es darum, das Ver-
antwortungsbewusstsein für das
Gemeinwohl zu stärken.

Oberlandesgericht Hamm,
Aktenzeichen: II-1 WF 296

URTEIL 1

Unterhaltspflichtige müssen alle
steuerlichen Möglichkeiten aus-
nutzen, um ihr Einkommen zu op-
timieren. Denn im Zweifel wird ein
fiktiver Steuervorteil bei der Fest-
setzung des Unterhalts berücksich-
tigt. Das geht aus einer Entschei-
dung des Oberlandesgerichts
Nürnberg hervor, auf die die Ar-
beitsgemeinschaft Familienrecht
des Deutschen Anwaltvereins auf-
merksam macht.
In dem verhandelten Fall hatte

der Vater eines Sohnes nach der
Trennung von der Mutter wieder
geheiratet. Das Bruttoeinkommen
des Möbelmonteurs betrug
1 750 Euro. Seine Ehefrau war
ebenfalls berufstätig, erhielt je-
doch Bafög. Die Möglichkeit des
Ehegattensplittings nahm das Paar
nicht in Anspruch. Der Mann bean-
tragte den festgesetzten Unterhalt
in Höhe von 225 Euro auf den Min-
destunterhalt von 85 Euro herabzu-
setzen. Sein Antrag hatte nur teil-
weise Erfolg. Der Vater müsse sich
den fiktiven Steuervorteil anrech-
nen lassen, den er durch das Ehe-
gattensplitting hätte. Schließlich
müsse er alles tun, um sein Ein-
kommen zu optimieren. Allerdings
müssten auch die Nachteile eines
Steuerklassenwechsels für den
neuen Ehepartner berücksichtigt
werden. Daher wurde der Unter-
halt in diesem Fall auf rund 188 Eu-
ro festgelegt.

Oberlandesgericht Nürnberg,
Aktenzeichen: 10 UF 1182/14

Auchfiktive
Steuervorteile
zählenmit

Alle MZ-Leserforen zum
Nachlesen finden Sie unter:
www.mz-web.de/leserforum

mz-web.de

EXPERTEN

Am Telefon haben Auskunft gegeben:

Die Fachanwältinnen für Familienrecht Marie-Luise Merschky aus Halle, Olivia Goldschmidt aus Magdeburg und
Sandra Baatz aus Naumburg (von links) FOTOS: KORNELIA NOACK

bis 1 500
1 501 - 1 900
1 901 - 2 300
2 301 - 2 700
2 701 - 3 100
3 101 - 3 500
3 501 - 3 900
3 901 - 4 300
4 301 - 4 700
4 701 - 5 100
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257
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390
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286
311
337
362
387
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625
664
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304
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402
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519
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323
347
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513
552
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Altersstufen (§ 1612 a I BGB)
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bis 1 500

1 501 - 1 900

1 901 - 2 300

2 301 - 2 700

2 701 - 3 100

3 101 - 3 500

3 501 - 3 900

3 901 - 4 300

4 301 - 4 700

4 701 - 5 100

Nettoeinkommen
des Unterhalts-
pflichtigen in Euro
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404
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320
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465
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Anrechnung
Kindergeld

3. Kind1./2. Kind 3. Kind1./2. Kind 3. Kind1./2. Kind 3. Kind1./2. Kind

Anrechnung
Kindergeld

Anrechnung
Kindergeld

Anrechnung
Kindergeld

0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre

Der Kindesunterhalt ist in der „Düsseldorfer Tabelle“ geregelt. Sie wird auch von Gerichten bei einer Unterhaltspflicht
herangezogen. Die Beträge sind zum 1. Januar 2016 erhöht worden. Die Abbildung gibt neben den normalenWerten
auch den jeweiligen Zahlbetrag an (dickgedruckt), der sich nach Abzug des Kindergeldes ergibt. Dieses wird bei Min-
derjährigen zur Hälfte und bei volljährigen Kindern voll abgezogen. Das Kindergeld beträgt aktuell für das erste und
zweite Kind 190 Euro, für das dritte Kind 196 Euro und ab dem vierten Kind 221 Euro.

„Ab Volljährigkeit
des Kindes haften
beide Eltern im
Verhältnis ihrer
Einkünfte.“

„Bis zur Rechtskraft
Ihrer Scheidung
erhalten Sie den
Trennungsunterhalt.“


